
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, vorausge-

setzt, dass diese 

Investition keine 

Umweltziele oder 

sozialen Ziele 

erheblich beeinträch-

tigt und die Unterneh-

men, in die investiert 

wird, Verfahrens-

weisen einer guten 

Unternehmensführung 

anwenden. 

 Name des Produkts:  
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds 

UI 

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
529900XCF0FCZ5HALF66 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 
  ☐ Ja   ☒ Nein 

 ☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt:  % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt:  % 

☒ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt 

werden, enthält es einen Mindestanteil 

von 50% an nachhaltigen Investitionen 

 

☐ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

☒ mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

☒ mit einem sozialen Ziel 

 

 

☐ Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikations-

system, das in der 

Verordnung 

(EU) 2020/852 

festgelegt ist und ein 

Verzeichnis von 

ökologisch nachhalti-
gen Wirtschaftstätig-
keiten enthält. In 

dieser Verordnung ist 

kein Verzeichnis der 

sozial nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

festgelegt. Nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel 

könnten taxonomie-

konform sein oder 

nicht. 

 

 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben? 
 
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der 
Offenlegungsverordnung. 

 
In den Anlageentscheidungen werden ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt, wie 
bspw. Klimawandel und Umweltverschmutzung im Bereich Umwelt, Arbeitsbedingungen 
Menschenrechte und Religionsfreiheit im Bereich Soziales. Darüber hinaus werden Aspekte im 
Bereich Unternehmens- und Regierungsführung berücksichtigt. 
 

  



 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 

herangezogen? 

 
   

- Pornografie/Erwachsenenunterhaltung (Produktion) > 5% Umsatzerlöse 
- Alkohol (Produktion) > 5% Umsatzerlöse 
- konventionelle Waffen (Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten)  

> 0% Umsatzerlöse 
- Kohle (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten)  

> 1% Umsatzerlöse 
- Glücksspiel (Produktion) > 5% Umsatzerlöse 
- Gas (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten)  

> 50% Umsatzerlöse 
- Unternehmen, die im Uranabbau tätig sind (Ausschluss, wenn die 

Umsatzschwelle von 5% Prozent auf Emittentenebene überschritten wird) 
- Unternehmen, die an der Stromerzeugung auf Basis von Atom-/Kernenergie 

beteiligt sind (Ausschluss, wenn die 5% Prozent Umsatzschwelle auf 
Emittentenebene überschritten wird) 

- Unternehmen, die sich mit dem Betrieb von Kernkraftwerken und/oder der 
Herstellung von wesentlichen Komponenten für Kernkraftwerke befassen 
(Ausschluss, wenn die 5% Prozent Umsatzschwelle auf Emittentenebene 
überschritten wird) 

- Atomwaffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten)  
> 0% Umsatzerlöse 

- Öl (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte Tätigkeiten)  
> 10% Umsatzerlöse 

- Tabak (Produktion) > 0% Umsatzerlöse 
- unkonventionelle Waffen (Vorgelagerte Tätigkeiten, Produktion, nachgelagerte 

Tätigkeiten) > 0% Umsatzerlöse 
- Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 

e/kWh > 50% Umsatz (Produktion) 
 

Der Fonds wendet normbasiertes Screening in Bezug auf UN Global Compact, Einbeziehung 
der OECD-Leitsätze  an. 
 

Der Fonds wendet Ausschlüsse für Staaten an. Die folgenden Ausschlüsse werden 
angewandt: 

 
- Staaten mit schwerwiegenden Verstößen gegen die demokratischen Rechte und 

die Menschenrechte werden auf der Grundlage der Bewertung von Freedom 
House ausgeschlossen. 

- Staaten, die der Korruption ausgesetzt sind. 
- Staaten, die das Pariser Abkommen nicht ratifiziert haben. 

 
Es werden Green, Social oder Sustainability Bonds nach anerkannten Standards wie ICMA 
verwendet, sowie Anleihen, deren Emittent gemäß seiner Satzung oder die 
Geschäftstätigkeit des Emittenten signifikant zu einem der SDGs beiträgt. 
 

Damit berücksichtigt der Fonds auch die Ausschlüsse im Zusammenhang mit den Vorgaben 
für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte (Paris-Aligned Benchmarks (PAB)) gemäß Artikel 
12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 

gemessen, inwieweit 

die mit dem 

Finanzprodukt 

beworbenen 

ökologischen oder 

sozialen Merkmale 

erreicht werden. 



 Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  

 

Der Fonds verfolgt eine dezidierte ESG-Strategie unter Berücksichtigung von Kriterien 
aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle 
Unternehmensführung (Governance). Eine nachhaltige Investition liegt vor, wenn der 
Emittent die Mittel nutzt, um gemäß seiner Satzung zu einem der Sustainable 
Development Goals (SDGs) beizutragen, die Geschäftstätigkeit des Emittenten 
signifikant zu einem der SDGs beiträgt oder das Investment einem anerkannten 
nachhaltigem Investmentframework wie z.B. der ICMA unterliegt. Es werden zu 
mindestens 20% Green, Social oder Sustainability Bonds nach diesen Standards 
erworben. Green Bonds umfassen grüne Projektkategorien wie z.B. Erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz, Sauberer Transport und Nachhaltiges                                        
(Ab-)Wassermanagement. Social Bonds umfassen soziale Projektkategorien wie z.B. 
bezahlbare Basisinfrastruktur, Zugang zur Grundversorgung an sozialen 
Dienstleistungen und bezahlbarer Wohnraum. Sustainability Bonds umfassen 
Projektkategorien, die grün und/oder sozial sind. 

 

 Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele 

erheblich schaden?  

 

Es wird eine Bewertung anhand der Nachhaltigkeitsfaktoren und Ausschlusskriterien 
durchgeführt. Diese Bewertung findet zum Zeitpunkt der Investition statt und wird 
kontinuierlich überprüft. Die getätigten Anlagen tragen zum nachhaltigen Anlageziel 
des Fonds bei und fügen ökologischen und sozialen Zielen keinen nennenswerten 
Schaden zu. Für die gewählten Emittenten werden die geltenden Indikatoren für 
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß der 
Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Anhand dieser Indikatoren wird ermittelt, ob 
der Emittent erheblichen Schaden bezüglich ökologischer oder sozialer Ziele anrichtet. 
Sollte dies der Fall sein, erfolgt ein Ausschluss aus dem Portfolio nachhaltiger 
Investitionen. 
 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

berücksichtigt?  

 

Im Rahmen der getroffenen Investitionsentscheidungen werden die sogenannten 
wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren („PAI“) 
berücksichtigt. Nachhaltigkeitsfaktoren bezeichnen in diesem Zusammenhang 
Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die 
Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die Berücksichtigung der PAI erfolgt im 
Rahmen der Investitionsentscheidungen durch verbindliche Ausschlusskriterien, 
welche negative Einflüsse auf die aufgeführten Nachhaltigkeitsfaktoren vermeiden 
bzw. verringern. 
 
Im Besonderen werden PAI berücksichtigt, die im Kontext ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit zu betrachten sind. Hierzu werden Ausschlusskriterien für Unternehmen 
sowie für Staaten herangezogen. Beispielsweise Ausschlusskriterien, die sich auf 
kontroverse Waffen beziehen, verbieten den Einsatz, die Produktion, die Lagerung und 
die Weitergabe dieser Waffen. Darüber hinaus sind Regelungen zur Zerstörung von 
Lagerbeständen kontroverser Waffen sowie der Räumung von kontaminierten Flächen 
und Komponenten der Opferhilfe beinhaltet. 
 
Die über Ausschlusskriterien aufgegriffene Begrenzung der Stromerzeugung durch 
fossile Brennstoffe ist im ökologischen Kontext als ein wesentlicher Faktor für die 
Einschränkung von Treibhausgas- und CO2-Emissionen einzuordnen. 
 



Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 

Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 

Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

 

Für den Fonds werden keine Anleihen von Unternehmen erworben, die in schwerer 
Weise gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes oder gegen die 
OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen verstoßen. Ferner werden keine 
Anleihen von Staaten erworben, die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ 
klassifiziert werden oder das Pariser Klimaschutzabkommen nicht ratifiziert haben. 
Dies wird anhand von Daten des Anbieters ISS geprüft. Sollten hierfür Daten beim 
Anbieter ISS fehlen, wird auf internes Research zurückgegriffen. 

 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem 

Taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und 

es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt 

zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 

liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 

beeinträchtigen. 

 
 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 

 

☒ Ja, 

       die folgenden PAI werden berücksichtigt: 
 

- CO2 Fußabdruck (CO2 Fußabdruck von Scope 1 und 2) 
- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 

(Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe 
tätig sind) 

- Verstöße gegen die UNGC Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale 
Unternehmen (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die 
an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD Leitsätze für 
multinationale Unternehmen beteiligt waren) 

- Engagement in kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 
chemische und biologische Waffen) (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in 
die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen 
Waffen beteiligt sind) 

- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Anzahl 
der Länder, in die investiert wird, die nach Maßgabe internationaler Verträge und 
Übereinkommen, der Grundsätze der Vereinten Nationen oder, falls anwendbar, 
nationaler Rechtsvorschriften gegen soziale Bestimmungen verstoßen) 

- Durchschnittlicher Score für Korruption (Durschnittlicher Score für Korruption) 
 

Der Fonds vermeidet nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren grundsätzlich 
durch den Einsatz von Ausschlüssen oder Schwellwerten für einzelne PAI. Zudem werden 
für den Anteil nachhaltiger Investitionen die Pflicht PAI berücksichtigt, um nicht erheblich 
anderen Umwelt- oder Sozialzielen zu schaden. Verstöße gegen die UNGC Grundsätze und 
gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) für multinationale Unternehmen führen zum Ausschluss. Engagement in 
kontroverse Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus- 
wirkungen handelt 

es sich um die 

bedeutendsten 

nachteiligen 

Auswirkungen von 

Investitionsent-

scheidungen auf 

Nachhaltigkeits-

faktoren in den 

Bereichen Umwelt, 

Soziales und 

Beschäftigung, 

Achtung der 

Menschenrechte 

und Bekämpfung 

von Korruption und 

Bestechung. 



Waffen) führt zum Ausschluss. Beim Durchschnittlichen Score für Korruption liegt der 
Grenzwert bei 30. 
 

Informationen zu PAI sind im Jahresbericht des Fonds verfügbar (Jahresberichte ab 
01.01.2023). 
 

☐ Nein 
 
 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  
 

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen außerhalb der EURO-
Währung zusammen. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern 
(Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit 
Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten 
Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als 
aussichtsreich bewertet, erworben.  
 
Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb von S&P/Fitch über 
ein Rating von mindestens B- oder Moody's mindestens B3 verfügen. ABS und ähnliche 
Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von 
S&P/Fitch = BBB oder Moody's = Baa3 verfügen. 
 
Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, 
supranationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller sowie Anleihen, die den 
Sustainable Development Goals (also Green, Social oder Sustainability Bonds nach ICMA-
Standard) der Vereinten Nationen entsprechen. Gemäß des individuellen 
Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle 
Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Es werden aktivitäten- und 
normbasierte Ausschlüsse auf Basis von Daten des Anbieters ISS und internem Research 
angewendet.  
 
Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan® GBI-EM Global Diversified 
Composite Unhedged in USD und 50% J.P.Morgan® ELMI Plus Composite in USD 
herangezogen. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und 
kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex 
nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex 
unabhängigen Wertentwicklung an. 
 
Bei den Angaben zur Vermögensallokation wird erläutert, welcher ökologische und/oder 
soziale Mindestschutz für „Andere Investitionen“ angewendet wird. 
 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 
der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 
verwendet werden? 
 
Die zuvor beschriebenen Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung der Erreichung 
der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds sind die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie des Fonds. 
 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 

für Investitionsent-

scheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele oder 

Risikotoleranz berück-

sichtigt werden. 



 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 
 

Es wird ausschließlich in Anleihen von Emittenten investiert, die den Prinzipien des 
UN Global Compact entsprechen. Hierzu zählen unter anderem die Einhaltung der 
Menschenrechte, keine Kinderarbeit und den Einsatz umweltfreundlicher 
Technologien. 
 

 

 

 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  
 

Die Vermögensallokation des Fonds und inwiefern der Fonds direkte oder indirekte 
Risikopositionen gegenüber Unternehmen eingehen kann, ist den Anlagebedingungen 
zu entnehmen.  

Der Mindestanteil der Investitionen des Fonds, die zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, beträgt 80% des Wertes des 
Fondsvermögens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vermögensallo- 
kation gibt den 

jeweiligen Anteil der 

Investitionen in 

bestimmte 

Vermögenswerte an. 

Die Verfahrensweisen einer 
guten Unternehmensführung 
umfassen solide 

Managementstrukturen, die 

Beziehungen zu den Arbeit-

nehmern, die Vergütung von 

Mitarbeitern sowie die 

Einhaltung der Steuervor-

schriften. 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 

werden. 

 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 

Unterkategorien: 

 Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 

ökologischen oder sozialen Zielen 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden 

 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

 

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale 

Investitionen 

#2 Andere 
Investitionen 

#1A Nachhaltig 

 
Andere 

ökologische 
 

Soziale 
 



 Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten, die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

 
Der Einsatz von Derivaten erfolgt gemäß den Vorgaben aus den Anlagebedingungen. 
Soweit Derivate erworben werden dürfen, dienen diese nicht explizit zur Erreichung 
der ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds und werden unter 'anderen 
Investitionen' erfasst. Bei der Auswahl der Derivate wird die Einhaltung eines 
ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes sichergestellt. 
 
 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-
Taxonomie konform?  
 

Die Abschwächung des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung 
und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung und der Schutz und 
Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme können durch den Erwerb 
von Green Bonds erreicht werden. 
 
Das Mindestmaß der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel gemäß der Definition 
der EU Taxonomie beträgt 0%. 

 
 
 

 Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas 
und/oder Kernenergie1 investiert? 

 
☐ Ja: 

☐  In fossiles Gas  ☐  In Kernenergie 
 

☒ Nein 
 
 

 

            
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie 

zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 
beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die 

mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 

Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-

Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0,00%

100,00%

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

0,00%

100,00%

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschließlich 
Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investionen

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, ausgedrückt 

durch den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den 

Anteil der Einnahmen 

aus umweltfreundlichen 

Aktivitäten der 

Unternehmen, in die 

investiert wird, 

widerspiegeln 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investi-

tionen der 

Unternehmen, in die 

investiert wird, 

aufzeigen, z. B. für den 

Übergang zu einer 

grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 

umweltfreundlichen 

betrieblichen Aktivitäten 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, 

widerspiegeln 



 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit 
der EU-Taxonomie konform sind? 

 

Der Mindestanteil der Investitionen mit einem Umweltziel, der nicht mit der EU-Taxonomie 
konform ist, beträgt 0% des Wertes des Fondsvermögens.Nachhaltige Investitionen 
werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) geprüft. 
Es werden zu mindestens 50% Anleihen erworben, deren Emittent gemäß seiner Satzung 
zu einem der SDGs beiträgt, die Geschäftstätigkeit des Emittenten signifikant zu einem der 
SDGs beiträgt oder das Investment einem anerkannten nachhaltigem 
Investmentframework wie z.B. der ICMA unterliegt. Es werden zu mindestens 20% Green, 
Social oder Sustainability Bonds nach diesen Standards erworben. Green Bonds umfassen 
grüne Projektkategorien wie z.B. Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Sauberer 
Transport und Nachhaltiges (Ab-)Wassermanagement. Social Bonds umfassen soziale 
Projektkategorien wie z.B. bezahlbare Basisinfrastruktur, Zugang zur Grundversorgung an 
sozialen Dienstleistungen und bezahlbarer Wohnraum. Sustainability Bonds umfassen 
Projektkategorien, die grün und/oder sozial sind. Da diese sowohl ökologische als auch 
soziale Ziele umfassen, ist die Festlegung von spezifischen Mindestanteilen für ökologisch 
nachhaltige, nicht Taxonomie-konforme Investitionen einerseits und soziale Investitionen 
andererseits im Einzelnen nicht möglich.  
 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

 
Der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen beträgt 0% des Wertes des 
Fondsvermögens.Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDGs) geprüft. Es werden zu mindestens 
50% Anleihen erworben, deren Emittent gemäß seiner Satzung zu einem der SDGs 
beiträgt, die Geschäftstätigkeit des Emittenten signifikant zu einem der SDGs beiträgt 
oder das Investment einem anerkannten nachhaltigem Investmentframework wie z.B. der 
ICMA unterliegt. Es werden zu mindestens 20% Green, Social oder Sustainability Bonds 
nach diesen Standards erworben. Green Bonds umfassen grüne Projektkategorien wie 
z.B. Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Sauberer Transport und Nachhaltiges        
(Ab-)Wassermanagement. Social Bonds umfassen soziale Projektkategorien wie z.B. 
bezahlbare Basisinfrastruktur, Zugang zur Grundversorgung an sozialen Dienstleistungen 
und bezahlbarer Wohnraum. Sustainability Bonds umfassen Projektkategorien, die grün 
und/oder sozial sind. Da diese sowohl ökologische als auch soziale Ziele umfassen, ist die 
Festlegung von spezifischen Mindestanteilen für ökologisch nachhaltige, nicht 
Taxonomie-konforme Investitionen einerseits und soziale Investitionen andererseits im 
Einzelnen nicht möglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sind nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, 

die die Kriterien für 

ökologisch nach-

haltige Wirtschafts-

tätigkeiten gemäß 

der EU-Taxonomie 

nicht berücksich-
tigen. 



Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit 
ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 

Es können Barmittel zur Liquiditätssteuerung für das Fondsvermögen eingesetzt werden. 
Es können Derivate zur Anlage oder Absicherung sowie Zertifikate eingesetzt werden. 
 

Für andere Investitionen, die nicht unter die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds fallen, wird 
sichergestellt, dass diese nicht konträr zur Nachhaltigkeitsstrategie eingesetzt werden. 
Soweit Derivate erworben werden dürfen, wird sichergestellt, dass der Basiswert mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie konform ist. Sofern ein Index als Basiswert genutzt wird, wird 
sichergestellt, dass der Index Nachhaltigkeitscharakteristika aufweist. Aufgrund der am 
Markt verfügbaren Finanzinstrumente kann es zu Abweichungen in den nachhaltigen 
Merkmalen des zugrundeliegenden Index zu den Fondsmerkmalen kommen. Nicht umfasst 
ist der Derivateinsatz zum Ausgleich von negativen Marktschwankungen. 
Währungsbestände, die nicht mit der Fondswährung übereinstimmen oder die nicht auf 
EUR, USD, GBP, CHF, JPY, AUD, NZD, CAD, NOK oder SEK lauten, dürfen nicht als 
wesentlicher Bestandteil im Fonds enthalten sein. Zudem können gezielt Investitionen von 
der Nachhaltigkeitsstrategie ausgenommen werden, die nicht einer expliziten Prüfung 
eines ökologischen und/oder sozialen Mindestschutzes unterliegen. 

 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 
 

Anteilklasse A 
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2JF7Y2/document/SRD/de   
 
Anteilklasse T 
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2JF7Z9/document/SRD/de   
 
Anteilklasse P 
https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/DE/DE000A2PB6P8/document/SRD/de  
 

 


